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Artikel I
Änderungen der StPO

XII. Hauptstück
Von der Haus- und Personsdurchsuchung,
der Beschlagnahme, der Überwachung eines
Fernmeldeverkehrs, der optischen und
akustischen Überwachung von Personen
unter Verwendung technischer Mittel und
dem automationsunterstützten
Datenabgleich

XII. Hauptstück
Von der Haus- und Personsdurchsuchung,
der Beschlagnahme, der Überwachung
einer Telekommunikation, der optischen
und akustischen Überwachung von
Personen unter Verwendung technischer
Mittel und dem automationsunterstützten
Datenabgleich

V. Überwachung eines Fernmeldeverkehrs

§ 149a. (1) Die Überwachung eines
Fernmeldeverkehrs einschließlich der
Aufnahme und schriftlichen Aufzeichnung
seines Inhalts ist zulässig,

V. Überwachung einer
Telekommunikation

§ 149a. (1) Im Sinn dieses Bundesgesetzes
ist
1. „Überwachung einer
Telekommunikation“ (§ 3 Z 13 TKG)
a) die Feststellung, welche
Teilnehmeranschlüsse Ursprung oder
Ziel einer Telekommunikation,
einschließlich erfolgloser
Verbindungsversuche, sind oder waren,
und
b) das Mithören, Abhören, Aufzeichnen,
Abfangen oder sonstige Überwachen des
Inhalts von Nachrichten, die durch
Telekommunikation übermittelt oder
empfangen werden,
2. „Ergebnis der Überwachung einer
Telekommunikation“ jedes durch sie
gewonnene Stamm-, Vermittlungsdatum
oder rufbegleitende Datum und dessen
Datenträger,
3. “Teilnehmeranschluss” jede technische
Einrichtung, die Ursprung oder Ziel der
Telekommunikation ist und durch eine
Adresse eindeutig gekennzeichnet ist
(physikalischer Anschluss), oder die
Adresse, die der Teilnehmer einem
physikalischen Anschluss fallweise
zuordnen kann.
(2) Die Überwachung einer
Telekommunikation ist zulässig, wenn
1. zu erwarten ist, dass dadurch die
Aufklärung einer vorsätzlich begangenen,
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1. wenn zu erwarten ist, daß dadurch die
Aufklärung einer vorsätzlich begangenen,
mit mehr als sechsmonatiger Freiheitsstrafe
bedrohten strafbaren Handlung gefördert
werden kann und der Inhaber der Anlage
der Überwachung ausdrücklich zustimmt;
oder
2. wenn dies zur Aufklärung einer
vorsätzlich begangenen, mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten
strafbaren Handlung erforderlich erscheint
und
a) der Inhaber der Fernmeldeanlage selbst
dringend verdächtig ist, die Tat begangen zu
haben, oder
b) Gründe für die Annahme vorliegen, daß
eine der Tat dringend verdächtige Person
die Anlage benützen oder eine Verbindung
mit ihr herstellen werde, es sei denn, daß
der Inhaber der Anlage gemäß § 152 Abs. 1
Z 4 oder 5 von der Verbindlichkeit zur
Ablegung eines Zeugnisses gesetzlich
befreit ist (§ 152 Abs. 3).
(2) Die Überwachung des
Fernmeldeverkehrs von Anlagen eines
Medienunternehmens (§ 1 Z 6
Mediengesetz) ist im Falle des Abs. 1 Z 2
lit. b nur zulässig, wenn zu erwarten ist, daß
dadurch die Aufklärung einer strafbaren
Handlung gefördert werden kann, die mit
lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit einer
zeitlichen Freiheitsstrafe bedroht ist, deren
Untergrenze nicht weniger als fünf Jahre
und deren Obergrenze mehr als zehn Jahre
beträgt.

mit mehr als sechsmonatiger Freiheitsstrafe
bedrohten strafbaren Handlung gefördert
werden kann, und der Inhaber des
Teilnehmeranschlusses der Überwachung
ausdrücklich zustimmt, oder
2. die Überwachung zur Aufklärung einer
vorsätzlich begangenen, mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten
strafbaren Handlung erforderlich erscheint
und
a) der Inhaber des Teilnehmeranschlusses
selbst dringend verdächtig ist, die Tat
begangen zu haben, oder
b) Gründe für die Annahme vorliegen, dass
eine der Tat dringend verdächtige Person
den Teilnehmeranschluss benützt hat
oder benützen werde oder eine
Verbindung mit ihm hergestellt hat oder
herstellen werde, es sei denn, dass der
Inhaber des Teilnehmeranschlusses gemäß §
152 Abs. 1 Z 4 oder 5 von der
Verbindlichkeit zur Ablegung eines
Zeugnisses befreit ist (§ 152 Abs. 3).
(3) Die Überwachung der
Telekommunikation von
Teilnehmeranschlüssen, deren Inhaber
ein Medienunternehmen (§ 1 Z 6 des
Mediengesetzes) oder eine der Personen
ist, die nach § 31 Abs. 1 des
Mediengesetzes von der Verbindlichkeit
zur Ablegung eines Zeugnisses befreit
sind, ist im Falle des Abs. 2 Z 2 lit. b nur
zulässig, wenn zu erwarten ist, dass dadurch
die Aufklärung einer strafbaren Handlung
gefördert werden kann, die mit lebenslanger
Freiheitsstrafe oder mit einer zeitlichen
Freiheitsstrafe bedroht ist, deren
Untergrenze nicht weniger als fünf Jahre
und deren Obergrenze mehr als zehn Jahre
beträgt.

§ 149b. (1) Die Überwachung des
Fernmeldeverkehrs ist von der Ratskammer
mit Beschluß anzuordnen. Bei Gefahr im
Verzuge kann auch der
Untersuchungsrichter diese Anordnung
treffen, doch hat er unverzüglich die
Genehmigung der Ratskammer einzuholen.
Wird diese nicht erteilt, so hat der
Untersuchungsrichter die Anordnung sofort
zu widerrufen und die Aufnahmen und
schriftlichen Aufzeichnungen vernichten zu

§ 149b. (1) Die Überwachung der
Telekommunikation ist von der
Ratskammer mit Beschluß anzuordnen. Bei
Gefahr im Verzuge kann auch der
Untersuchungsrichter diese Anordnung
treffen, doch hat er unverzüglich die
Genehmigung der Ratskammer einzuholen.
Wird diese nicht erteilt, so hat der
Untersuchungsrichter die Anordnung sofort
zu widerrufen und die Ergebnisse der
Überwachung vernichten zu lassen.
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lassen.
(2) Der Beschluß, mit dem die
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs
angeordnet wird, hat zu enthalten:
1. den Namen des Beschuldigten, die Tat,
deren er dringend verdächtig ist, und ihre
gesetzliche Bezeichnung,
2. den Namen des Inhabers der
Fernmeldeanlage und deren Bezeichnung,
3. den Zeitpunkt des Beginns und der
Beendigung der Überwachung,
4. die Tatsachen, aus denen sich die
Erforderlichkeit der Überwachung ergibt.

(3) Sobald die Voraussetzungen für die
weitere Überwachung des
Fernmeldeverkehrs wegfallen, hat der
Untersuchungsrichter die sofortige
Beendigung der Überwachung anzuordnen.

(4) Nach Beendigung der Überwachung
sind die Beschlüsse nach Abs. 1
unverzüglich dem Inhaber der Anlage und
dem Beschuldigten zuzustellen. Die
Zustellung kann jedoch aufgeschoben
werden, solange durch sie der Zweck der
Untersuchung gefährdet wäre. Wenn die
Überwachung später begonnen oder früher
beendet wurde als zu den in Abs. 2 Z 3
genannten Zeitpunkten, ist dem Inhaber der
Fernmeldeanlage und dem Beschuldigten
auch der Zeitraum der tatsächlichen
Überwachung mitzuteilen.
(5) Gegen einen Beschluß, mit dem die
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs
angeordnet wird, steht dem Staatsanwalt,
dem Inhaber der Anlage und dem
Beschuldigten die binnen vierzehn Tagen
einzubringende Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).
Wird der Beschwerde Folge gegeben, so ist
zugleich anzuordnen, daß alle durch die

(2) Der Beschluß, mit dem die
Überwachung einer Telekommunikation
angeordnet wird, hat zu enthalten:
1. den Namen des Beschuldigten, die Tat,
deren er dringend verdächtig ist, und ihre
gesetzliche Bezeichnung,
2. den Namen des Inhabers des
Teilnehmeranschlusses und dessen
Bezeichnung,
3. den Zeitpunkt des Beginns und der
Beendigung der Überwachung,
4. die Tatsachen, aus denen sich die
Erforderlichkeit der Überwachung ergibt.
(3) Die Überwachung darf nur für einen
solchen - künftigen oder vergangenen -
Zeitraum angeordnet werden, der zur
Erreichung ihres Zwecks voraussichtlich
erforderlich ist. Eine neuerliche
Anordnung ist zulässig, soweit auf Grund
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
dass die weitere Überwachung Erfolg
haben werde; sie ist der Ratskammer
vorbehalten. Sobald die Voraussetzungen
für die weitere Überwachung einer
Telekommunikation wegfallen, hat der
Untersuchungsrichter die sofortige
Beendigung der Überwachung
anzuordnen.
(4) Nach Beendigung der Überwachung sind
die Beschlüsse nach Abs. 1 unverzüglich
dem Inhaber des Anschlusses und dem
Beschuldigten zuzustellen. Die Zustellung
kann jedoch aufgeschoben werden, solange
durch sie der Zweck der Untersuchung
gefährdet wäre. Wenn die Überwachung
später begonnen oder früher beendet wurde
als zu den in Abs. 2 Z 3 genannten
Zeitpunkten, ist dem Inhaber des
Teilnehmeranschlusses und dem
Beschuldigten auch der Zeitraum der
tatsächlichen Überwachung mitzuteilen.
(5) Gegen einen Beschluß, mit dem die
Überwachung einer Telekommunikation
angeordnet wird, steht dem Staatsanwalt,
dem Inhaber des Anschlusses und dem
Beschuldigten die binnen vierzehn Tagen
einzubringende Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).
Wird der Beschwerde Folge gegeben, so ist
zugleich anzuordnen, daß alle durch die
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Überwachung gewonnenen Aufnahmen und
schriftlichen Aufzeichnungen zu vernichten
sind.
(6) Gegen einen Beschluß, mit dem ein
Antrag auf Überwachung eines
Fernmeldeverkehrs abgewiesen wird, steht
dem Staatsanwalt die binnen vierzehn
Tagen einzubringende Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).

Überwachung gewonnenen Ergebnisse zu
vernichten sind.
(6) Gegen einen Beschluß, mit dem ein
Antrag auf Überwachung einer
Telekommunikation abgewiesen wird,
steht dem Staatsanwalt die binnen vierzehn
Tagen einzubringende Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).

§ 149c. (1) Die Durchführung der
Überwachung des Fernmeldeverkehrs samt
Aufnahme seines Inhalts hat durch den
Untersuchungsrichter oder die von ihm
beauftragte Sicherheitsbehörde zu erfolgen.
Der Untersuchungsrichter oder die
Sicherheitsbehörde hat die Aufnahmen zu
prüfen und diejenigen Teile in Schriftform
zu übertragen, die für die Untersuchung von
Bedeutung sind und als Beweismittel
verwendet werden dürfen (Abs. 3).
(2) Ergeben sich bei Prüfung der Aufnahme
Hinweise auf eine strafbare Handlung einer
anderen Person als derjenigen, die Anlaß
zur Überwachung gegeben hat, so ist dieser
Teil der Aufnahme gesondert schriftlich
aufzuzeichnen, soweit die Verwendung als
Beweismittel zulässig ist (Abs. 3).

(3) Als Beweismittel dürfen die
Überwachungsergebnisse, insbesondere die
Aufnahmen und deren schriftliche
Aufzeichnungen, bei sonstiger Nichtigkeit
nur verwendet werden, sofern die
Überwachung nach § 149a zulässig war: 1.
in einem Strafverfahren gegen den
Beschuldigten, der Anlaß zur Überwachung
gegeben hat, oder
2. in einem Strafverfahren gegen eine
andere Person zum Nachweis einer
vorsätzlich begangenen, mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten
strafbaren Handlung.
(4) Dem Staatsanwalt und dem
Beschuldigten ist zu ermöglichen, die
gesamte Aufnahme anzuhören. Soweit
berechtigte Interessen Dritter dies erfordern,
hat das Gericht jedoch Teile der Aufnahme,
die für das Verfahren nicht von Bedeutung
sind, von der Kenntnisnahme durch den
Beschuldigten auszunehmen. Dies gilt nicht,

§ 149c. (1) Der Untersuchungsrichter
oder die von ihm beauftragte
Sicherheitsbehörde hat die Überwachung
der Telekommunikation durchzuführen,
ihre Ergebnisse zu prüfen und diejenigen
Teile in Bild- oder Schriftform zu
übertragen, die für die Untersuchung von
Bedeutung sind und als Beweismittel
verwendet werden dürfen (Abs. 3).

(2) Ergeben sich bei Prüfung der
Ergebnisse der Überwachung Hinweise
auf eine strafbare Handlung einer anderen
Person als derjenigen, die Anlaß zur
Überwachung gegeben hat, so ist der davon
betroffene Teil gesondert zu übertragen,
soweit die Verwendung als Beweismittel
zulässig ist (Abs. 3).
(3) In einem Strafverfahren dürfen
Ergebnisse der Überwachung bei
sonstiger Nichtigkeit nur zum Nachweis
einer vorsätzlich begangenen strafbaren
Handlung als Beweismittel verwendet
werden, deretwegen die Überwachung
rechtmäßig angeordnet wurde (§149b)
oder hätte angeordnet werden können.
Für andere gerichtliche und
verwaltungsbehördliche Verfahren gilt §
149h Abs. 3.

(4) Dem Staatsanwalt und dem
Beschuldigten ist zu ermöglichen, die
gesamten Ergebnisse der Überwachung
einzusehen und anzuhören. Soweit
berechtigte Interessen Dritter dies erfordern,
hat das Gericht jedoch jene Ergebnisse der
Überwachung, die für das Verfahren nicht
von Bedeutung sind, von der
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soweit während der Hauptverhandlung von
der Aufnahme Gebrauch gemacht wird.

(5) Die am Fernmeldeverkehr beteiligten
Personen haben das Recht, die hergestellten
schriftlichen Aufzeichnungen insoweit
einzusehen, als die von ihnen geführten
Gespräche betroffen sind. Über dieses und
das ihnen nach Abs. 7 zustehende Recht
sind diese Personen, sofern ihre Identität
bekannt oder ohne besonderen
Verfahrensaufwand feststellbar ist, vom
Untersuchungsrichter zu belehren.

(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten sind weitere Teile der
Aufnahme schriftlich aufzuzeichnen, wenn
diese für die Untersuchung von Bedeutung
sind und ihre Verwendung als Beweismittel
zulässig ist (Abs. 3).

(7) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten oder von Amts wegen sind
Teile der schriftlichen Aufzeichnungen zu
vernichten, wenn diese für ein
Strafverfahren nicht von Bedeutung sein
können oder als Beweismittel nicht
verwendet werden dürfen. Dieses
Antragsrecht steht auch den am
Fernmeldeverkehr beteiligten Personen zu,
insoweit die von ihnen geführten Gespräche
betroffen sind.

Kenntnisnahme durch den Beschuldigten
auszunehmen. Dies gilt nicht, soweit
während der Hauptverhandlung von diesen
Ergebnissen der Überwachung Gebrauch
gemacht wird.
(5) Die an der Telekommunikation
beteiligten Personen haben das Recht, in
Schrift- oder Bildform übertragene
Ergebnisse der Überwachung insoweit
einzusehen, als von ihnen übermittelte
oder empfangene Nachrichten betroffen
sind. Über dieses und das ihnen nach Abs. 7
zustehende Recht sind diese Personen,
sofern ihre Identität bekannt oder ohne
besonderen Verfahrensaufwand feststellbar
ist, vom Untersuchungsrichter zu belehren.
(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten sind weitere Ergebnisse der
Überwachung in Bild- oder Schriftform
zu übertragen, wenn diese für die
Untersuchung von Bedeutung sind und ihre
Verwendung als Beweismittel zulässig ist
(Abs. 3).
(7) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten oder von Amts wegen sind
die Ergebnisse der Überwachung insoweit
zu vernichten, als sie für ein Strafverfahren
nicht von Bedeutung sein können oder als
Beweismittel nicht verwendet werden
dürfen. Dieses Antragsrecht steht auch
den an einer Telekommunikation
beteiligten Personen zu, insoweit von
ihnen übermittelte oder empfangene
Nachrichten betroffen sind.

§ 149d. (1) ...
1....
2. wenn sie sich auf Vorgänge und
Äußerungen beschränkt, die zur
Kenntnisnahme einer von der Überwachung
informierten Person bestimmt sind, und sie
zur Aufklärung eines Verbrechens
erforderlich erscheint, oder

3. ...

(2)...
(3) ...

§ 149d. (1) ...
1 ...
2. wenn sie sich auf Vorgänge und
Äußerungen beschränkt, die zur
Kenntnisnahme einer von der Überwachung
informierten Person bestimmt sind oder von
dieser unmittelbar wahrgenommen
werden können, und sie zur Aufklärung
eines Verbrechens erforderlich erscheint,
oder
3. ...

(2)...
(3) ...



6

§ 149e. (1) ...
(2) ...
(3) Bei Gefahr im Verzug kann im Fall des
§ 149d Abs. 1 Z 2 und, sofern die
Überwachung außerhalb einer Wohnung
und sonstiger zum Hauswesen gehöriger
Räumlichkeiten erfolgt, im Fall des § 149d
Abs. 1 Z 3 auch der Untersuchungsrichter
eine Überwachung anordnen, doch hat er
unverzüglich die Genehmigung der
Ratskammer einzuholen. Wird diese nicht
erteilt, so hat der Untersuchungsrichter die
Anordnung sofort zu widerrufen und die
Aufnahmen sowie von diesen hergestellte
Bilder und schriftliche Aufzeichnungen
vernichten zu lassen.
(4) ...
(5) ...

§ 149e. (1) ...
(2) ...
(3) Bei Gefahr im Verzug kann im Fall des
§ 149d Abs. 1 Z 2 und, sofern die
Überwachung außerhalb einer Wohnung
und sonstiger zum Hauswesen gehöriger
Räumlichkeiten erfolgt, im Fall des § 149d
Abs. 1 Z 3 auch der Untersuchungsrichter
eine Überwachung anordnen, doch hat er
unverzüglich die Genehmigung der
Ratskammer einzuholen. Wird diese nicht
erteilt, so hat der Untersuchungsrichter die
Anordnung sofort zu widerrufen und
sämtliche Ergebnisse der Überwachung
vernichten zu lassen.
(4) ...
(5) ...

§ 149f. (1) ...
(2) Nach Beendigung der Überwachung sind
Beschlüsse nach Abs. 1 unverzüglich dem
Inhaber der Räumlichkeiten und dem
Beschuldigten zuzustellen. Die Zustellung
kann jedoch aufgeschoben werden, solange
durch sie der Zweck der Untersuchung
gefährdet wäre. Wenn die Überwachung
später begonnen oder früher beendet wurde
als zu den in Abs. 1 Z 5 genannten
Zeitpunkten, ist dem Inhaber der
Räumlichkeiten und dem Beschuldigten
auch der Zeitraum der tatsächlichen
Überwachung mitzuteilen.

(3) Gegen einen Beschluß nach Abs. 1 steht
dem Staatsanwalt, dem Beschuldigten und
dem Inhaber der Räumlichkeiten die binnen
14 Tagen einzubringende Beschwerde an
den Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).
Wird einer Beschwerde Folge gegeben, so
ist zugleich anzuordnen, daß alle
betroffenen Aufnahmen sowie von diesen
hergestellten Bilder und schriftlichen
Aufzeichnungen zu vernichten sind.

§ 149f. (1) ...
(2) Nach Beendigung der Überwachung sind
Beschlüsse nach Abs. 1 unverzüglich dem
Inhaber der Räumlichkeiten, der nach §
149d Abs. 1 Z 3 lit. b überwachten Person
und dem Beschuldigten zuzustellen. Die
Zustellung kann jedoch aufgeschoben
werden, solange durch sie der Zweck der
Untersuchung gefährdet wäre. Wenn die
Überwachung später begonnen oder früher
beendet wurde als zu den in Abs. 1 Z 5
genannten Zeitpunkten, ist dem Inhaber der
Räumlichkeiten, der nach § 149d Abs. 1 Z
3 lit. b überwachten Person und dem
Beschuldigten auch der Zeitraum der
tatsächlichen Überwachung mitzuteilen.

(3) Gegen einen Beschluß nach Abs. 1 steht
dem Staatsanwalt, dem Beschuldigten, der
nach § 149d Abs. 1 Z 3 lit. b überwachten
Person und dem Inhaber der
Räumlichkeiten die binnen 14 Tagen
einzubringende Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114).
Wird einer Beschwerde Folge gegeben, so
ist zugleich anzuordnen, daß alle
betroffenen Ergebnisse der Überwachung
zu vernichten sind.

§ 149g. (1) Die Überwachung einschließlich
der Aufnahme und Aufzeichnung hat der
Untersuchungsrichter oder die

§ 149g. (1) Der Untersuchungsrichter
oder die Sicherheitsbehörde hat die
Überwachung durchzuführen, ihre
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Sicherheitsbehörde durchzuführen. Der
Untersuchungsrichter oder die
Sicherheitsbehörde hat die Aufnahmen zu
prüfen und diejenigen Teile in Bild- oder
Schriftform zu übertragen, die für die
Untersuchung von Bedeutung sind und als
Beweismittel verwendet werden dürfen
(§§ 149h Abs. 2, 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, §
31 Abs. 2 des Mediengesetzes).
(2) ...
(3) Dem Staatsanwalt und dem
Beschuldigten ist zu ermöglichen, die
gesamte Aufnahme anzusehen und
anzuhören. Soweit berechtigte Interessen
Dritter dies erfordern, hat das Gericht
jedoch Teile der Aufnahme, die für das
Verfahren nicht von Bedeutung sind, von
der Kenntnisnahme durch den
Beschuldigten auszunehmen. Dies gilt nicht,
soweit während der Hauptverhandlung von
der Aufnahme Gebrauch gemacht wird.
(4) Die von der Überwachung betroffenen
Personen haben das Recht, die hergestellten
Bilder und schriftlichen Aufzeichnungen
insoweit einzusehen, als Bilder, auf denen
sie dargestellt sind, oder die von ihnen
geführten Gespräche betroffen sind. Über
dieses und das ihnen nach Abs. 6
zustehende Recht sind diese Personen,
sofern ihre Identität bekannt oder ohne
besonderen Verfahrensaufwand feststellbar
ist, vom Untersuchungsrichter zu belehren.
(5) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten sind weitere Bilder und
schriftliche Aufzeichnungen der Aufnahme
herzustellen, wenn diese für die
Untersuchung von Bedeutung sind und ihre
Verwendung als Beweismittel zulässig ist
(§§ 149h Abs. 2, 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, §
31 Abs. 2 des Mediengesetzes).
(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten oder von Amts wegen sind
Bilder und Teile der schriftlichen
Aufzeichnungen zu vernichten, wenn diese
für ein Strafverfahren nicht von Bedeutung
sein können oder als Beweismittel nicht
verwendet werden dürfen. Dieses
Antragsrecht steht auch den von der
Überwachung betroffenen Personen zu,
insoweit Bilder, auf denen sie dargestellt
sind, oder die von ihnen geführten

Ergebnisse zu prüfen und diejenigen
Teile in Bild- oder Schriftform zu
übertragen, die für die Untersuchung von
Bedeutung sind und als Beweismittel
verwendet werden dürfen (§§ 149h Abs.
2, 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 des
Mediengesetzes).

(2) ...
(3) Dem Staatsanwalt und dem
Beschuldigten ist zu ermöglichen, die
gesamten Ergebnisse der Überwachung
einzusehen und anzuhören. Soweit
berechtigte Interessen Dritter dies erfordern,
hat das Gericht jedoch Teile der
Ergebnisse, die für das Verfahren nicht von
Bedeutung sind, von der Kenntnisnahme
durch den Beschuldigten auszunehmen.
Dies gilt nicht, soweit während der
Hauptverhandlung von den Ergebnissen
Gebrauch gemacht wird.
(4) Die von der Überwachung betroffenen
Personen haben das Recht, die in Bild- oder
Schriftform übertragenen Ergebnisse
insoweit einzusehen, als Bilder, auf denen
sie dargestellt sind, oder die von ihnen
geführten Gespräche betroffen sind. Über
dieses und das ihnen nach Abs. 6 zustehende
Recht sind diese Personen, sofern ihre
Identität bekannt oder ohne besonderen
Verfahrensaufwand feststellbar ist, vom
Untersuchungsrichter zu belehren. (5) Auf
Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten sind weitere Ergebnisse der
Überwachung in Bild- oder Schriftform
zu übertragen, wenn diese für die
Untersuchung von Bedeutung sind und ihre
Verwendung als Beweismittel zulässig ist
(§§ 149h Abs. 2, 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, §
31 Abs. 2 des Mediengesetzes).
(6) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigten oder von Amts wegen sind in
Bild- oder Schriftform übertragene
Ergebnisse der Überwachung zu
vernichten, wenn diese für ein
Strafverfahren nicht von Bedeutung sein
können oder als Beweismittel nicht
verwendet werden dürfen. Dieses
Antragsrecht steht auch den von der
Überwachung betroffenen Personen zu,
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Gespräche betroffen sind. insoweit Bilder, auf denen sie dargestellt
sind, oder die von ihnen geführten
Gespräche betroffen sind.

§ 149h. (1) Ergeben sich bei Prüfung der
Aufnahme Hinweise auf eine andere
strafbare Handlung als diejenige, die Anlaß
zur Überwachung gegeben hat, so sind von
diesem Teil der Aufnahme Bilder und
schriftliche Aufzeichnungen gesondert
herzustellen, soweit die Verwendung als
Beweismittel zulässig ist (Abs. 2, §§ 151
Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31 Abs. 2 des
Mediengesetzes).
(2) Als Beweismittel dürfen
Überwachungsergebnisse, insbesondere die
Aufnahmen und von diesen hergestellte
Bilder und schriftliche Aufzeichnungen, bei
sonstiger Nichtigkeit nur verwendet werden,
1. wenn die Voraussetzungen für eine
Überwachung nach § 149d vorlagen,
2. wenn die Überwachung rechtmäßig
angeordnet wurde (§ 149e) und
3. in den Fällen des § 149d Abs. 1 Z 2 und 3
nur zum Nachweis einer strafbaren
Handlung, die mit einer Freiheitsstrafe
bedroht ist, deren Obergrenze nicht weniger
als fünf Jahre beträgt,
4. im Fall des § 149d Abs. 2 Z 2 nur zum
Nachweis einer vorsätzlich begangenen
strafbaren Handlung, deretwegen die
Überwachung angeordnet wurde oder hätte
angeordnet werden können.
(3) ...

§ 149h. (1) Ergeben sich bei Prüfung der
Ergebnisse der Überwachung Hinweise
auf eine andere strafbare Handlung als
diejenige, die Anlaß zur Überwachung
gegeben hat, so ist dieser Teil der
Ergebnisse gesondert in Bild- oder
Schriftform zu übertragen, soweit die
Verwendung als Beweismittel zulässig ist
(Abs. 2, §§ 151 Abs. 2, 152 Abs. 3, § 31
Abs. 2 des Mediengesetzes)..
(2) Als Beweismittel dürfen Ergebnisse der
Überwachung bei sonstiger Nichtigkeit nur
verwendet werden,
1. wenn die Voraussetzungen für eine
Überwachung nach § 149d vorlagen,
2. wenn die Überwachung rechtmäßig
angeordnet wurde (§ 149e) und
3. in den Fällen des § 149d Abs. 1 Z 2 und 3
nur zum Nachweis eines Verbrechens,
4. im Fall des § 149d Abs. 2 Z 2 nur zum
Nachweis einer vorsätzlich begangenen
strafbaren Handlung, deretwegen die
Überwachung angeordnet wurde oder hätte
angeordnet werden können.
(3) ...

§ 149i. (1) Der automationsunterstützte
Abgleich von Daten (§ 3 Z 1 des
Datenschutzgesetzes) einer
Datenverarbeitung, die bestimmte, den
mutmaßlichen Täter kennzeichnende oder
ausschließende Merkmale enthalten, mit
Daten einer anderen Datenverarbeitung, die
solche Merkmale enthalten, um Personen
festzustellen, die auf Grund dieser
Merkmale als Verdächtige in Betracht
kommen, ist zulässig, wenn die Aufklärung
eines Verbrechens ansonsten aussichtslos
oder wesentlich erschwert wäre und nur
solche Daten einbezogen werden, die
Gerichte und Sicherheitsbehörden für
Zwecke eines Strafverfahrens oder sonst auf

§ 149i. (1) Der automationsunterstützte
Abgleich von Daten (§ 4 Z 1 DSG 2000)
einer Datenanwendung, die bestimmte, den
mutmaßlichen Täter kennzeichnende oder
ausschließende Merkmale enthalten, mit
Daten einer anderen Datenanwendung, die
solche Merkmale enthalten, um Personen
festzustellen, die auf Grund dieser
Merkmale als Verdächtige in Betracht
kommen, ist zulässig, wenn die Aufklärung
eines Verbrechens ansonsten aussichtslos
oder wesentlich erschwert wäre und nur
solche Daten einbezogen werden, die
Gerichte und Sicherheitsbehörden für
Zwecke eines Strafverfahrens oder sonst auf
Grund bestehender Bundes- oder



9

Grund bestehender Bundes- oder
Landesgesetze ermittelt oder verarbeitet
haben.
(2) ...
(3) Es ist unzulässig, in einen Datenabgleich
Daten einzubeziehen, die die rassische
Herkunft, politische Anschauungen,
religiöse oder andere Überzeugungen oder
Merkmale des Gesundheitszustandes oder
des Sexuallebens erkennen lassen. Dieses
Verbot gilt nicht für die Einbeziehung von
Daten über die Staatsangehörigkeit, Daten
zur tatbildmäßigen Bezeichnung einer
Tätergruppe sowie von Daten, die die
Sicherheitsbehörden durch
erkennungsdienstliche Maßnahmen ermittelt
haben, in einen Datenabgleich nach Abs. 1.
Daten von Personenvereinigungen, deren
Zweck in unmittelbarem Zusammenhang
mit einem der besonders geschützten
Merkmale steht, dürfen in einen
Datenabgleich in keinem Fall einbezogen
werden.
(4) ...

Landesgesetze ermittelt oder verarbeitet
haben.

(2) ...
(3) Es ist unzulässig, in einen
Datenabgleich sensible Daten (§ 4 Z 2
DSG 2000) einzubeziehen. Dieses Verbot
gilt nicht für die Einbeziehung von Daten
über die Staatsangehörigkeit, Daten zur
tatbildmäßigen Bezeichnung einer
Tätergruppe sowie von Daten, die die
Sicherheitsbehörden durch
erkennungsdienstliche Maßnahmen ermittelt
haben, in einen Datenabgleich nach Abs. 1.
Daten von Personenvereinigungen, deren
Zweck in unmittelbarem Zusammenhang
mit einem der besonders geschützten
Merkmale steht, dürfen in einen
Datenabgleich in keinem Fall einbezogen
werden.
(4) ...

§ 149j. (1) Die Entscheidung über den
automationsunterstützten Datenabgleich
obliegt im Fall des § 149i Abs. 1 dem
Untersuchungsrichter, im Fall des § 149i
Abs. 2 der Ratskammer; sie setzt einen
Antrag des Staatsanwalts voraus. Der
Beschluß, mit dem der Datenabgleich
angeordnet wird, hat zu enthalten:
1. die Tat, zu deren Aufklärung der
Datenabgleich angeordnet wird, und ihre
gesetzliche Bezeichnung,
2. die Bezeichnung jener Merkmale, nach
deren Übereinstimmung gesucht wird,
3. die Datenverarbeitungen (§ 3 Z 5 des
Datenschutzgesetzes) und jene ihrer Daten,
welche die gesuchten Merkmale enthalten,
4. die zur Datenübermittlung verpflichteten
Auftraggeber (§ 3 Z 3 des
Datenschutzgesetzes),
5. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß
die Aufklärung der strafbaren Handlung
ansonsten aussichtslos oder wesentlich
erschwert wäre,
6. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß
der Datenabgleich verhältnismäßig ist (§
149i Abs. 4).

§ 149j. (1) Die Entscheidung über den
automationsunterstützten Datenabgleich
obliegt im Fall des § 149i Abs. 1 dem
Untersuchungsrichter, im Fall des § 149i
Abs. 2 der Ratskammer; sie setzt einen
Antrag des Staatsanwalts voraus. Der
Beschluß, mit dem der Datenabgleich
angeordnet wird, hat zu enthalten:
1. die Tat, zu deren Aufklärung der
Datenabgleich angeordnet wird, und ihre
gesetzliche Bezeichnung,
2. die Bezeichnung jener Merkmale, nach
deren Übereinstimmung gesucht wird,
3. die Datenanwendungen (§ 4 Z 7 DSG
2000) und jene ihrer Daten, welche die
gesuchten Merkmale enthalten,
4. die zur Datenübermittlung verpflichteten
Auftraggeber (§ 4 Z 4 DSG 2000),
5. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß
die Aufklärung der strafbaren Handlung
ansonsten aussichtslos oder wesentlich
erschwert wäre,
6. die Tatsachen, aus denen sich ergibt, daß
der Datenabgleich verhältnismäßig ist (§
149i Abs. 4).
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(2) ...
(3) Wird einer Beschwerde gegen die
Anordnung Folge gegeben oder die
Anordnung des automationsunterstützten
Datenabgleichs aus anderen Gründen
widerrufen, so ist zugleich anzuordnen, daß
alle in den Datenabgleich einbezogenen und
alle durch ihn gewonnenen Daten zu
vernichten und personenbezogene Daten,
die auf andere Datenträger übertragen
wurden, unverzüglich zu löschen sind (§ 3
Z 11 lit. a des Datenschutzgesetzes).
Gleiches gilt, wenn der
automationsunterstützte Datenabgleich
ergibt, daß die Merkmale auf keine Person
zutreffen.

(2) ...
(3) Wird einer Beschwerde gegen die
Anordnung Folge gegeben oder die
Anordnung des automationsunterstützten
Datenabgleichs aus anderen Gründen
widerrufen, so ist zugleich anzuordnen, daß
alle in den Datenabgleich einbezogenen und
alle durch ihn gewonnenen Daten zu
vernichten und personenbezogene Daten,
die auf andere Datenträger übertragen
wurden, unverzüglich zu löschen sind.
Gleiches gilt, wenn der
automationsunterstützte Datenabgleich
ergibt, daß die Merkmale auf keine Person
zutreffen.

§ 149k. (1) Jeder Auftraggeber einer
Datenverarbeitung, deren Daten in einen
Abgleich nach § 149i einbezogen werden
sollen, ist verpflichtet, die
Datenverarbeitung auf die gesuchten
Merkmale hin zu durchsuchen und alle
Daten, die diese Merkmale enthalten, in
lesbarer Form zu übermitteln. Hiebei hat er
sich neben den gesuchten Merkmalen auf
die Übermittlung der Namen, der
Geburtsdaten und der Anschriften zu
beschränken. Danach hat er allfällige
Ergebnisse des Suchvorganges zu
vernichten und - abweichend von den §§ 7
Abs. 4 und 18 Abs. 5 des
Datenschutzgesetzes - lediglich die Daten
der Übermittlung und den Beschluß nach
Abs. 2 zu protokollieren.

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 hat der
Untersuchungsrichter dem Auftraggeber mit
Beschluß aufzutragen; dieser Beschluß hat
die entsprechenden Anordnungen der
Ratskammer (§ 149j Abs. 1 Z 2 bis 4)
anzuführen. Die §§ 143 Abs. 2 und 145
sowie die Bestimmungen über die
Hausdurchsuchung gelten sinngemäß.
(3) ...

§ 149k. (1) Jeder Auftraggeber einer
Datenanwendung, deren Daten in einen
Abgleich nach § 149i einbezogen werden
sollen, ist verpflichtet, die
Datenanwendung auf die gesuchten
Merkmale hin zu durchsuchen und alle
Daten, die diese Merkmale enthalten, auf
einem elektronischen Datenträger in
einem allgemein gebräuchlichen
Programm zu übermitteln. Hiebei hat er
sich neben den gesuchten Merkmalen auf
die Übermittlung der Namen, der
Geburtsdaten und der Anschriften zu
beschränken. Danach hat er allfällige
Ergebnisse des Suchvorganges zu löschen
und - abweichend von den §§ 14 Abs. 2 Z 7
und Abs. 3 bis 5 DSG 2000 - lediglich die
Daten der Übermittlung und den Beschluß
nach Abs. 2 zu protokollieren.
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 hat der
Untersuchungsrichter dem Auftraggeber mit
Beschluß aufzutragen; dieser Beschluß hat
die entsprechenden Anordnungen der
Ratskammer (§ 149j Abs. 1 Z 2 bis 4)
anzuführen. Die §§ 143 Abs. 2 sowie 3 und
145 sowie die Bestimmungen über die
Hausdurchsuchung gelten sinngemäß.
(3) ...

§ 149m. (1) Sämtliche Aufnahmen der
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs und
- wenn das Gericht die Überwachung
angeordnet hat - einer optischen oder
akustischen Überwachung von Personen
unter Verwendung technischer Mittel sowie

§ 149m. (1) Sämtliche Ergebnisse der
Überwachung einer Telekommunikation
und - wenn das Gericht die Überwachung
angeordnet hat - einer optischen oder
akustischen Überwachung von Personen
unter Verwendung technischer Mittel sowie
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sämtliche Daten, die in einen Datenabgleich
einbezogen oder durch ihn gewonnen
wurden, sind vom Gericht zu verwahren
und nach rechtskräftigem Abschluß des
Verfahrens zu löschen.

(2) Anträge auf Überwachung oder
Datenabgleich (Abs. 1) und ihnen
stattgebende Beschlüsse sowie Bilder und
schriftliche Aufzeichnungen der im Abs. 1
erwähnten Aufnahmen und schriftliche
Aufzeichnungen der Ergebnisse eines
automationsunterstützten Datenabgleichs
sind zunächst getrennt aufzubewahren und
erst dann zum Akt zu nehmen, wenn die
betreffende Anordnung dem Beschuldigten
gegenüber rechtskräftig geworden ist,
spätestens jedoch bei Erhebung der
Anklage. Bis zur Zustellung des
Anordnungsbeschlusses an den
Beschuldigten können sie von der Einsicht
durch diesen oder dessen Verteidiger und
durch die in § 50 Abs. 1 genannten
Personen ausgenommen werden, wenn zu
befürchten ist, daß andernfalls der Zweck
der Untersuchung oder
Persönlichkeitsrechte von der Überwachung
betroffener oder in den Datenabgleich
einbezogener Personen gefährdet wären; im
übrigen gilt § 45 Abs. 2.
(3) Solange Bilder und schriftliche
Aufzeichnungen einer Überwachung nach §
149d Abs. 1 Z 3 nicht zum Akt genommen
werden, sind sie samt den zugehörigen
Anträgen, Beschlüssen und sonstigen
Aktenstücken unter Verschluß
aufzubewahren. Näheres hat der
Bundesminister für Justiz durch Verordnung
zu bestimmen.

sämtliche Daten, die in einen Datenabgleich
einbezogen oder durch ihn gewonnen
wurden, sind vom Gericht zu verwahren und
nach rechtskräftigem Abschluß des
Verfahrens zu löschen, soweit sie nicht in
Bild- oder Schriftform übertragen
wurden.
(2) Anträge auf Überwachung oder
Datenabgleich (Abs. 1) und ihnen
stattgebende Beschlüsse sowie in Bild- oder
Schriftform übertragene Ergebnisse einer
Überwachung und schriftliche
Aufzeichnungen der Ergebnisse eines
automationsunterstützten Datenabgleichs
sind zunächst getrennt aufzubewahren und
erst dann zum Akt zu nehmen, wenn die
betreffende Anordnung dem Beschuldigten
gegenüber rechtskräftig geworden ist,
spätestens jedoch bei Erhebung der
Anklage. Bis zur Zustellung des
Anordnungsbeschlusses an den
Beschuldigten können sie von der Einsicht
durch diesen oder dessen Verteidiger und
durch die in § 50 Abs. 1 genannten Personen
ausgenommen werden, wenn zu befürchten
ist, daß andernfalls der Zweck der
Untersuchung oder Persönlichkeitsrechte
von der Überwachung betroffener oder in
den Datenabgleich einbezogener Personen
gefährdet wären; im übrigen gilt § 45 Abs.
2.
(3) Solange in Bild- oder Schriftform
übertragene Ergebnisse einer
Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 3 nicht
zum Akt genommen werden, sind sie samt
den zugehörigen Anträgen, Beschlüssen und
sonstigen Aktenstücken unter Verschluß
aufzubewahren. Näheres hat der
Bundesminister für Justiz durch Verordnung
zu bestimmen.

§ 149o. (1) Dem Rechtsschutzbeauftragten
obliegt die Prüfung und Kontrolle der
Anordnung und Durchführung einer
optischen oder akustischen Überwachung
nach § 149d Abs. 1 Z 3 und eines
automationsunterstützten Datenabgleichs
nach § 149i. Zu diesem Zweck haben ihm
Gerichte, Staatsanwaltschaften und
Sicherheitsbehörden jederzeit Akteneinsicht

§ 149o. (1) Dem Rechtsschutzbeauftragten
obliegt die Prüfung und Kontrolle der
Anordnung und Durchführung
1. einer Überwachung der
Telekommunikation nach § 149a Abs. 2 Z
2 eines Teilnehmeranschlusses, dessen
Inhaber ein Medienunternehmen oder
eine Person ist, die nach § 152 Abs. 1 Z 4
oder 5 oder nach § 31 Abs. 1 des
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zu gewähren und sind ihm auf sein
Verlangen Abschriften (Ablichtungen)
einzelner Aktenstücke unentgeltlich
auszufolgen und alle Auskünfte zu erteilen.
Es ist ihm Gelegenheit zu geben, die
Durchführung der erwähnten besonderen
Ermittlungsmaßnahmen zu überwachen,
und es ist ihm jederzeit Zutritt zu allen
Räumen zu gewähren, in denen Aufnahmen
oder sonstige Überwachungsergebnisse
aufbewahrt werden oder der Datenabgleich
durchgeführt wird.

(2) ...
(3) Einen Beschluß, mit dem die
Ratskammer eine Überwachung nach §
149d Abs. 1 Z 3 anordnet oder genehmigt
oder einen Datenabgleich nach § 149i
anordnet, hat der Untersuchungsrichter samt
Abschriften (Ablichtungen) aller
Aktenstücke, die für die Beurteilung der
Anordnungsgründe von Bedeutung sein
können, unverzüglich dem
Rechtsschutzbeauftragten zu übermitteln.
Dieser hat zu beurteilen, ob wegen Fehlens
einer Voraussetzung der Anordnung, wie,
Tatverdacht, Anordnungsgrund oder
Verhältnismäßigkeit, Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu erheben ist
(§ 114). Dieses Beschwerderecht erlischt
mit dem Ablauf der Rechtsmittelfrist des
Beschuldigten.
(4) Nach Beendigung der Überwachung ist
dem Rechtsschutzbeauftragten der Bericht
nach § 149g Abs. 2 zu übermitteln und ihm
Gelegenheit zu geben, die gesamte
Aufnahme anzusehen und anzuhören sowie

Mediengesetzes von der Verbindlichkeit
zur Ablegung eines Zeugnisses befreit ist,
2. einer optischen oder akustischen
Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 2, die
gegen eine in der Z 1 angeführten Person
gerichtet ist,
3. einer optischen oder akustischen
Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 3 und
4. eines automationsunterstützten
Datenabgleichs nach § 149i.
(1a) Gerichte, Staatsanwaltschaften und
Sicherheitsbehörden haben dem
Rechtsschutzbeauftragten zum Zweck
der Wahrnehmung seiner Befugnisse
nach Abs. 1 jederzeit Akteneinsicht zu
gewähren und ihm auf sein Verlangen
Abschriften (Ablichtungen) einzelner
Aktenstücke unentgeltlich auszufolgen und
alle Auskünfte zu erteilen. Es ist ihm
Gelegenheit zu geben, die Durchführung der
im Abs. 1 angeführten besonderen
Ermittlungsmaßnahmen zu überwachen, und
es ist ihm jederzeit Zutritt zu allen Räumen
zu gewähren, in denen Aufnahmen oder
sonstige Überwachungsergebnisse
aufbewahrt werden oder der Datenabgleich
durchgeführt wird.
(2) ...
(3) Einen Beschluß, mit dem die
Ratskammer eine in Abs. 1 angeführte
besondere Ermitlungsmaßnahme
anordnet oder genehmigt, hat der
Untersuchungsrichter samt Abschriften
(Ablichtungen) aller Aktenstücke, die für
die Beurteilung der Anordnungsgründe von
Bedeutung sein können, unverzüglich dem
Rechtsschutzbeauftragten zu übermitteln.
Dieser hat zu beurteilen, ob wegen Fehlens
einer Voraussetzung der Anordnung, wie,
Tatverdacht, Anordnungsgrund oder
Verhältnismäßigkeit, Beschwerde an den
Gerichtshof zweiter Instanz zu erheben ist (§
114). Dieses Beschwerderecht erlischt mit
dem Ablauf der Rechtsmittelfrist des
Beschuldigten.
(4) Nach Beendigung einer in Abs. 1 Z 1
bis 3 angeführten Überwachung ist dem
Rechtsschutzbeauftragten Gelegenheit zu
geben, die gesamten Ergebnisse der
Überwachung einzusehen und anzuhören,
bevor zum Akt genommen werden (§
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die hergestellten Bilder und schriftlichen
Aufzeichnungen einzusehen, bevor diese
zum Akt genommen werden (§ 149m
Abs. 2). Er ist ferner berechtigt, die
Vernichtung von Bildern und Teilen der
schriftlichen Aufzeichnungen (§ 149g
Abs. 6) zu beantragen und sich von der
ordnungsgemäßen Vernichtung von
Aufnahmen und Aufzeichnungen zu
überzeugen. Das gleiche gilt für die
ordnungsgemäße Löschung von Daten, die
in einen Datenabgleich einbezogen oder
durch ihn gewonnen wurden. Beabsichtigt
der Untersuchungsrichter, einem solchen
Antrag des Rechtsschutzbeauftragten nicht
nachzukommen, so hat er unverzüglich die
Entscheidung der Ratskammer einzuholen.

(5) Bis zum 31. März eines jeden Jahres hat
der Rechtsschutzbeauftragte dem
Bundesminister für Justiz einen Bericht
über seine Tätigkeit und seine
Wahrnehmungen zur Anwendung der
Bestimmungen über die optische und
akustische Überwachung nach § 149d Abs.
1 Z 3 sowie über den
automationsunterstützten Datenabgleich im
vorangegangenen Jahr zu übermitteln.

149m Abs. 2); ein Bericht nach § 149g
Abs. 2 ist ihm zugleich zu übermitteln.
Der Rechtsschutzbeauftragte ist
berechtigt, zu beantragen, in Bild- oder
Schriftform übertragene Ergebnisse der
Überwachung zu vernichten (§§ 149c
Abs. 7, 149g Abs. 6) und sich von der
Vernichtung der Ergebnisse der
Überwachung und ihrer Übertragungen
zu überzeugen. Das gleiche gilt für die
Löschung von Daten, die in einen
Datenabgleich einbezogen oder durch ihn
gewonnen wurden. Beabsichtigt der
Untersuchungsrichter, einem solchen
Antrag des Rechtsschutzbeauftragten
nicht nachzukommen, so hat er
unverzüglich die Entscheidung der
Ratskammer einzuholen.

(5) Bis zum 31. März eines jeden Jahres hat
der Rechtsschutzbeauftragte dem
Bundesminister für Justiz und dem
Bundesminister für Inneres einen Bericht
über seine Tätigkeit und seine
Wahrnehmungen zur Anwendung der
Bestimmungen über die in Abs. 1
angeführten besonderen
Ermittlungsmaßnahmen im
vorangegangenen Jahr zu übermitteln.

§ 151. (1) ...
(2) Der Schutz der geistlichen
Amtsverschwiegenheit nach Abs. 1 Z 1 darf
bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen
werden, insbesondere nicht durch
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs
oder durch Überwachung von Personen
unter Verwendung technischer Mittel oder
durch Überwachung in Beichtstühlen oder
Räumlichkeiten, die zur geistlichen
Aussprache bestimmt sind.

§ 151. (1) ...
(2) Der Schutz der geistlichen
Amtsverschwiegenheit nach Abs. 1 Z 1 darf
bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen
werden, insbesondere nicht durch
Überwachung einer Telekommunikation
oder durch Überwachung von Personen
unter Verwendung technischer Mittel oder
durch Überwachung in Beichtstühlen oder
Räumlichkeiten, die zur geistlichen
Aussprache bestimmt sind.

§ 414a. Unter den im § 149a angeführten
Voraussetzungen kann das Gericht die
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs
einschließlich der Aufnahme und
schriftlichen Aufzeichnung seines Inhalts
anordnen, wenn zu erwarten ist, daß
dadurch der Aufenthaltsort des flüchtigen
oder abwesenden Beschuldigten

§ 414a. Unter den in den § 149a
angeführten Voraussetzungen kann das
Gericht die Überwachung einer
Telekommunikation, unter den in § 149d
angeführten Voraussetzungen die
optische und akustische Überwachung
von Personen unter Verwendung
technischer Mittel anordnen, wenn auf
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ausgeforscht werden kann. Die §§ 149b und
149c sind sinngemäß anzuwenden.

Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, dass dadurch der
Aufenthaltsort des flüchtigen oder
abwesenden Beschuldigten ausgeforscht
werden kann. Die Anordnung einer
optischen oder akustischen Überwachung
nach § 149d Abs. 1 Z 3 ist jedoch -
abgesehen von der Wahrung der
Verhältnismäßigkeit (§ 149d Abs. 3) - nur
zulässig, wenn die Ausforschung des
Aufenthaltsortes ansonsten aussichtslos
oder wesentlich erschwert wäre. Die
§§149b und 149c sowie die §§ 149e bis
149h und 149m bis 149p sind jeweils
sinngemäß anzuwenden.

Artikel II
Änderungen des Strafgesetzbuches

Verletzung des Fernmeldegeheimnisses

§ 119. (1) Wer in der Absicht, sich oder
einem anderen Unbefugten von einer durch
eine Fernmeldeanlage übermittelten und
nicht für ihn bestimmten Mitteilung
Kenntnis zu verschaffen, eine Vorrichtung
an einer Fernmeldeanlage anbringt oder
sonst empfangsbereit macht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine
Vorrichtung, die an einer Fernmeldeanlage
angebracht oder sonst empfangsbereit
gemacht worden ist, in der im Abs. 1
bezeichneten Absicht benützt.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des
Verletzten zu verfolgen. Wird die Tat
jedoch von einem Beamten in Ausübung
seines Amtes oder unter Ausnützung der
ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen
Gelegenheit begangen, so hat der
öffentliche Ankläger den Täter mit
Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen.

Verletzung des
Telekommunikationsgeheimnisses

§ 119. (1) Wer in der Absicht, sich oder
einem anderen Unbefugten Kenntnis vom
Inhalt einer nicht für ihn bestimmten
Nachricht zu verschaffen, die im Wege
einer Telekommunikation (§ 3 Z 13 TKG)
übermittelt oder empfangen wird, eine
Vorrichtung an einer technischen
Einrichtung, die Ursprung oder Ziel der
Telekommunikation ist, anbringt oder
sonst empfangsbereit macht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine
Vorrichtung, die an der technischen
Einrichtung, die Ursprung oder Ziel einer
Telekommunikation ist, angebracht oder
sonst empfangsbereit gemacht worden ist,
in der im Abs. 1 bezeichneten Absicht
benützt.
(3) Der Täter ist nur mit Ermächtigung
des Verletzten zu verfolgen.
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§ 301. (1) ...
(2) ...
(3) Wer auf eine im Abs. 1 bezeichnete
Weise eine Mitteilung über den Inhalt von
Aufnahmen, Bildern oder schriftlichen
Aufzeichnungen aus der Überwachung
eines Fernmeldeverkehrs oder aus einer
optischen oder akustischen Überwachung
von Personen unter Verwendung
technischer Mittel veröffentlicht, ist, wenn
nicht zuvor entsprechende Bilder oder
schriftliche Aufzeichnungen zum Akt
genommen wurden (§ 149m Abs. 2 StPO),
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.

§ 301. (1) ...
(2) ...
(3) Wer auf eine im Abs. 1 bezeichnete
Weise eine Mitteilung über den Inhalt von
Aufnahmen, Bildern oder schriftlichen
Aufzeichnungen aus der Überwachung
einer Telekommunikation oder aus einer
optischen oder akustischen Überwachung
von Personen unter Verwendung technischer
Mittel veröffentlicht, ist, wenn nicht zuvor
entsprechende Bilder oder schriftliche
Aufzeichnungen zum Akt genommen
wurden (§ 149m Abs. 2 StPO), mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.

Artikel III
Änderungen des Mediengesetzes

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine
Mitteilung über den Inhalt von Aufnahmen,
Bildern oder schriftlichen Aufzeichnungen
aus der Überwachung eines
Fernmeldeverkehrs oder aus einer optischen
oder akustischen Überwachung von
Personen unter Verwendung technischer
Mittel veröffentlicht, ohne daß insoweit von
den Aufnahmen oder von den Bildern und
schriftlichen Aufzeichnungen in öffentlicher
Hauptverhandlung Gebrauch gemacht
wurde, so hat jeder Betroffene, dessen
schutzwürdige Interessen verletzt sind,
gegen den Medieninhaber (Verleger)
Anspruch auf eine Entschädigung für die
erlittene Kränkung. Der
Entschädigungsbetrag darf 500 000 S, ist
die Veröffentlichung jedoch geeignet, die
wirtschaftliche Existenz oder die
gesellschaftliche Stellung des Betroffenen
zu vernichten, eine Million Schilling nicht
übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1
zweiter Satz anzuwenden.

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine
Mitteilung über den Inhalt von Ergebnissen
der Überwachung einer
Telekommunikation oder einer optischen
oder akustischen Überwachung von
Personen unter Verwendung technischer
Mittel veröffentlicht, ohne dass insoweit
von diesen Ergebnissen in öffentlicher
Hauptverhandlung Gebrauch gemacht
wurde, so hat jeder Betroffene, dessen
schutzwürdige Interessen verletzt sind,
gegen den Medieninhaber (Verleger)
Anspruch auf eine Entschädigung für die
erlittene Kränkung. Der
Entschädigungsbetrag darf 500 000 S, ist die
Veröffentlichung jedoch geeignet, die
wirtschaftliche Existenz oder die
gesellschaftliche Stellung des Betroffenen
zu vernichten, eine Million Schilling nicht
übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1
zweiter Satz anzuwenden.

§ 31. (1) ...
(2) ...
(3) Inwieweit die Überwachung des
Fernmeldeverkehrs von Anlagen eines
Medienunternehmens und eine optische
oder akustische Überwachung von Personen

§ 31. (1) ...
(2) ...
(3) Inwieweit die Überwachung der
Telekommunikation von
Teilnehmeranschlüssen, deren Inhaber
ein Medienunternehmen oder eine der im
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unter Verwendung technischer Mittel in
Räumlichkeiten eines Medienunternehmens
zulässig sind, bestimmt die
Strafprozeßordnung

Abs. 1 angeführten Personen ist, und eine
optische oder akustische Überwachung von
Personen unter Verwendung technischer
Mittel in Räumlichkeiten eines
Medienunternehmens zulässig sind,
bestimmt die Strafprozeßordnung.

Artikel VIa
Schlussbestimmungen zu Novellen

Art. I §§ 43a, 44 und 45 sowie Art. VII in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 75/2000 treten mit 1. September 2000 in
Kraft.

Artikel VIa
Schlussbestimmungen zu Novellen

(1) Art. I §§ 43a, 44 und 45 sowie Art. VII
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 75/2000 treten mit 1. September 2000 in
Kraft.
(2) Art. I §§ 7c Abs. 1 und 31 Abs. 3 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. XX/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in
Kraft.

Artikel IV
Änderungen des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes

§ 51. (1) Die Leistung von Rechtshilfe ist
insoweit unzulässig, als 1. die dem
Ersuchen zugrunde liegende Handlung
entweder nach österreichischem Recht nicht
mit gerichtlicher Strafe bedroht ist oder
nach den §§ 14 und 15 nicht der
Auslieferung unterliegt,
2. für das dem Ersuchen zugrunde liegende
Verfahren nach dem § 19 Z. 1 und 2 die
Auslieferung unzulässig wäre, oder
3. entweder die nach der
Strafprozeßordnung 1975 erforderlichen
besonderen Voraussetzungen für die
Vornahme bestimmter
Untersuchungshandlungen, insbesondere
der Beschlagnahme und Öffnung von
Briefen oder der Überwachung eines
Fernmeldeverkehrs, nicht vorliegen oder die
Leistung der Rechtshilfe die Verletzung
einer nach den österreichischen
Rechtsvorschriften auch den Strafgerichten
gegenüber zu wahrenden
Geheimhaltungspflicht zur Folge hätte.
(2) ...

§ 51. (1) Die Leistung von Rechtshilfe ist
insoweit unzulässig, als
1. die dem Ersuchen zugrunde liegende
Handlung entweder nach österreichischem
Recht nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht
ist oder nach den §§ 14 und 15 nicht der
Auslieferung unterliegt,
2. für das dem Ersuchen zugrunde liegende
Verfahren nach dem § 19 Z. 1 und 2 die
Auslieferung unzulässig wäre, oder
3. entweder die nach der
Strafprozeßordnung 1975 erforderlichen
besonderen Voraussetzungen für die
Vornahme bestimmter
Untersuchungshandlungen, insbesondere der
Beschlagnahme und Öffnung von Briefen
oder der Überwachung einer
Telekommunikation, nicht vorliegen oder
die Leistung der Rechtshilfe die Verletzung
einer nach den österreichischen
Rechtsvorschriften auch den Strafgerichten
gegenüber zu wahrenden
Geheimhaltungspflicht zur Folge hätte.
(2) ...

Form und Inhalt eines
Rechtshilfeersuchens

§ 56. (1) ...

Form und Inhalt eines
Rechtshilfeersuchens

§ 56. (1) ...



17

(2) Einem Ersuchen um Durchsuchung von
Personen oder Räumen, um Beschlagnahme
von Gegenständen oder um Überwachung
eines Fernmeldeverkehrs �muß die
Ausfertigung, beglaubigte Abschrift oder
Ablichtung der Anordnung der zuständigen
Behörde beigefügt sein. Handelt es sich
nicht um die Anordnung eines Gerichts, so
muß eine Erklärung der um die Rechtshilfe
ersuchenden Behörde vorliegen, daß die für
diese Maßnahme erforderlichen
Voraussetzungen nach dem im ersuchenden
Staat geltenden Recht erfüllt sind.

(2) Einem Ersuchen um Durchsuchung von
Personen oder Räumen, um Beschlagnahme
von Gegenständen oder um Überwachung
einer Telekommunikation muß die
Ausfertigung, beglaubigte Abschrift oder
Ablichtung der Anordnung der zuständigen
Behörde beigefügt sein. Handelt es sich
nicht um die Anordnung eines Gerichts, so
muß eine Erklärung der um die Rechtshilfe
ersuchenden Behörde vorliegen, daß die für
diese Maßnahme erforderlichen
Voraussetzungen nach dem im ersuchenden
Staat geltenden Recht erfüllt sind.

Artikel V
Änderungen des Staatsanwaltschaftsgesetzes

§ 10a. (1) ...
(2) Über Strafsachen, in denen ein Antrag
auf Überwachung nach § 149d StPO oder
auf Durchführung eines
automationsunterstützten Datenabgleichs
gestellt oder in denen die Überwachung
eines Fernmeldeverkehrs beantragt oder
angeordnet wurde, haben die
Staatsanwaltschaften, nachdem sie dem
Untersuchungsrichter und - soweit diese
befaßt war - der Ratskammer Gelegenheit
zur Stellungnahme eingeräumt haben, den
Oberstaatsanwaltschaften alljährlich
gesonderte Berichte vorzulegen und in den
Fällen des Abs. 1 Ausfertigungen der
betreffenden gerichtlichen Beschlüsse
anzuschließen. Die Berichte haben
insbesondere zu enthalten:
...
(3) ...

§ 10a. (1) ...
(2) Über Strafsachen, in denen ein Antrag
auf Überwachung nach § 149d StPO oder
auf Durchführung eines
automationsunterstützten Datenabgleichs
gestellt oder in denen die Überwachung
einer Telekommunikation beantragt oder
angeordnet wurde, haben die
Staatsanwaltschaften, nachdem sie dem
Untersuchungsrichter und - soweit diese
befaßt war - der Ratskammer Gelegenheit
zur Stellungnahme eingeräumt haben, den
Oberstaatsanwaltschaften alljährlich
gesonderte Berichte vorzulegen und in den
Fällen des Abs. 1 Ausfertigungen der
betreffenden gerichtlichen Beschlüsse
anzuschließen. Die Berichte haben
insbesondere zu enthalten:
...
(3) ...

§ 34. (1) ...
(2) Die Gründe für die Zurücklegung einer
Anzeige, für einen Einstellungsantrag oder
die Zurückziehung eines Strafantrages,
einer Anklage, eines Antrages auf
Unterbringung in einer Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher oder eines anderen
selbständigen Antrages sind in das
Tagebuch einzutragen.

§ 34. (1)
(2) Die Gründe für die Zurücklegung einer
Anzeige, für ein Vorgehen nach dem
IXa. Hauptstück der StPO, für einen
Einstellungsantrag oder für die
Zurückziehung eines Strafantrages, einer
Anklage, eines Antrages auf Unterbringung
in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher oder eines anderen
selbständigen Antrages sind in das
Tagebuch einzutragen.

§ 42. (1) ... § 42. (1) ...
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... ...
(5) Die §§ 10a Abs. 2 und 34 Abs. 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
XX/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in
Kraft.

Artikel VI
Änderungen des Telekommunikationsgesetzes

12. Abschnitt Fernmeldegeheimnis,
Datenschutz

12. Abschnitt
Telekommunikationsgeheimnis,

Datenschutz

Fernmeldegeheimnis
§ 88. (1) Dem Fernmeldegeheimnis
unterliegen die Inhaltsdaten und die näheren
Umstände der Kommunikation,
insbesondere die Tatsache, ob jemand an
einem Telekommunikationsvorgang
beteiligt ist oder war. Das
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf
die näheren Umstände erfolgloser
Verbindungsversuche.

(2) Zur Wahrung des
Fernmeldegeheimnisses ist jeder Betreiber
und alle Personen, die an der Tätigkeit des
Betreibers mitwirken, verpflichtet. Die
Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch
nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die
sie begründet worden ist.

Telekommunikationsgeheimnis
§ 88. (1) Dem
Telekommunikationsgeheimnis
unterliegen die Inhaltsdaten und die näheren
Umstände der Kommunikation,
insbesondere die Tatsache, ob jemand an
einem Telekommunikationsvorgang
beteiligt ist oder war. Das
Telekommunikationsgeheimnis erstreckt
sich auch auf die näheren Umstände
erfolgloser Verbindungsversuche.
(2) Zur Wahrung des
Telekommunikationsgeheimnissses ist
jeder Betreiber und alle Personen, die an der
Tätigkeit des Betreibers mitwirken,
verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung
besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit
fort, durch die sie begründet worden ist.

Technische Einrichtungen
§ 89. (1) Der Betreiber ist nach Maßgabe
einer gemäß Abs. 3 erlassenen Verordnung
verpflichtet, alle Einrichtungen
bereitzustellen, die zur Überwachung des
Fernmeldeverkehrs nach den
Bestimmungen der StPO erforderlich sind.
Diese Verpflichtung begründet keinen
Anspruch auf Kostenersatz.
(2) Der Betreiber ist verpflichtet, an der
Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach
den Bestimmungen der StPO im
erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. Hiefür
geb�ührt ihm der Ersatz der angemessenen
Kosten.

Technische Einrichtungen
§ 89. (1) Der Betreiber ist nach Maßgabe
einer gemäß Abs. 3 erlassenen Verordnung
verpflichtet, alle Einrichtungen
bereitzustellen, die zur Überwachung der
Telekommunikation nach den
Bestimmungen der StPO erforderlich sind.
Diese Verpflichtung begründet keinen
Anspruch auf Kostenersatz.
(2) Der Betreiber ist verpflichtet, an der
Überwachung der Telekommunikation
nach den Bestimmungen der StPO im
erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. Hiefür
sind ihm auf Antrag die angemessenen
und ortsüblichen Kosten zu ersetzen, die
ihm durch die Mitwirkung
notwendigerweise entstanden sind. Für
die Geltendmachung des Kostenersatzes
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(3) Durch Verordnung kann der
Bundesminister für Wissenschaft und
Verkehr im Einvernehmen mit den
Bundesministern für Inneres und für Justiz,
dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechend, die näheren Bestimmungen
für die Gestaltung der technischen
Einrichtungen zur Gewährleistung der
Überwachung eines Fernmeldeverkehrs
nach den Bestimmungen der StPO
festsetzen. Nach Erlassung der Verordnung
ist unmittelbar dem Hauptausschuß des
Nationalrates zu berichten.

ist § 38 des Gebührenanspruchsgesetzes
1975 sinngemäß anzuwenden. Bei der
Bemessung der Kosten ist auch auf die
öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum
Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu
nehmen.
(3) Durch Verordnung kann der
Bundesminister für Wissenschaft und
Verkehr im Einvernehmen mit den
Bundesministern für Inneres und für Justiz,
dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechend, die näheren Bestimmungen
für die Gestaltung der technischen
Einrichtungen zur Gewährleistung der
Überwachung einer Telekommunikation
nach den Bestimmungen der StPO
festsetzen. Nach Erlassung der Verordnung
ist unmittelbar dem Hauptausschuß des
Nationalrates zu berichten.

§ 128. (1) ...
(2) ...

§ 128. (1) ...
(2) ...
(3) Die Bestimmungen der §§ 88 und 89 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. XX/2001 treten am 1. Jänner 2002 in
Kraft.

Art. VII
Änderung des Art. VII des Bundesgesetzes mit dem besondere

Ermittlungsmaßnahmen in die Strafprozeßordnung eingeführt sowie...

Art. VII. (1) Der Art. I mit Ausnahme des §
149d Abs. 1 Z 3 und des VII. Abschnittes
des XII. Hauptstückes der StPO und der
darauf Bezug nehmenden Bestimmungen
sowie die Art. II bis IV dieses
Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 1998 in
Kraft und mit 31. Dezember 2001 außer
Kraft. Der VII. Abschnitt des XII.
Hauptstückes der StPO und die darauf
Bezug nehmenden Bestimmungen sowie der
Art. VI dieses Bundesgesetzes treten mit 1.
Oktober 1997, § 149d Abs. 1 Z 3 und die
darauf Bezug nehmenden Bestimmungen
mit 1. Juli 1998 in Kraft und mit 31.
Dezember 2001 außer Kraft. Mit dem
Außerkrafttreten treten die bisherigen
Bestimmungen wieder in Kraft.

Art. VII. (1) Der Art. I mit Ausnahme des §
149d Abs. 1 Z 3 und des VII. Abschnittes
des XII. Hauptstückes der StPO und der
darauf Bezug nehmenden Bestimmungen
sowie die Art. II bis IV dieses
Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 1998 in
Kraft und mit 31. Dezember 2001 außer
Kraft. Der VII. Abschnitt des XII.
Hauptstückes der StPO und die darauf
Bezug nehmenden Bestimmungen sowie der
Art. VI dieses Bundesgesetzes treten mit 1.
Oktober 1997, § 149d Abs. 1 Z 3 und die
darauf Bezug nehmenden Bestimmungen
mit 1. Juli 1998 in Kraft und mit 31.
Dezember 2001 außer Kraft.

(1a) Die Art. I, II (dieser jedoch mit
Ausnahme des § 41 Abs. 3 StGB), III und
IV treten in der Fassung des
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...

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2001
mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
...

Artikel VIII
In-Kraft-Treten

Die Artikel I, II und IV treten mit
1. Jänner 2002 in Kraft.


